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Landes- und Katasterpline

Von W. Kreisel, dipl. Vermessungsing., Hiinibach-Thun

Ein Katasterplan ist ein Plan, aus welchem die
Fldache eines Landstiickes errechnet und daraus der
voraussichtliche Ertrag geschiitzt werden kann. Dies
geschieht fiir zuverlissige Veranlagung der .Grund-
und Gebiudesteuer. Bei dieser Absicht der Kataster-
pline spricht man von einem Grundsteuerkataster.
Soll der Katasterplan aber auch die Unterlagen fiir
das Grundbuch, also auch die rechtlichen Eigentums-
verhiltnisse liefern, so stellt das an die Vermessung
bereits hohere Anspriiche, und man spricht dann von
einem Figentumskataster.

Bei solchen Plénen, gleich welcher Art, und iibri-
gens wie bei den Karten auch, stehen vor allem vier
Punkte zur Diskussion: 1. MaBstab, 2. Inhalt, 3. Er-
stellung und 4. Nachfiihrung. Alle vier Punkte sind
immer und iiberall wie elekirisch geladen; wenn man
ihnen zu nahe kommt, gibt es Funken.

Die Schlacht um den MafBstab kennt man in der
Schweiz von den Landeskarten her zur Geniige. In den
Kartenmafstiiben ist sie beendet.

Bei den Plinen steht die MaBstabschlacht noch be-
vor, bzw. ist sie bereits im Gange.

Der Inhalt der Pline ist ebenso umstritten wie die
Frage der Erstellung derselben. Letztere fiihrt auto-
matisch zu sehr kitzligen Organisationsfragen im
Staate. Auch die Nachfiihrung bietet allerlei organisa-
torische Knackniisse. Wir bleiben hier aber vorweg
beim MaBstab, streifen die andern Punkte bloss.

Die Franzosen, die zur Zeit Napoleons im Plan-
wesen, wie iibrigens im Kartenwesen auch, die unbe-
strittene Fithrung besassen, nahmen damals fiir ihren
Grundsteuerkataster hauptsiichlich in 1:2500 auf; offe-
nere Gebiete behandelten sie in 1:5000 und eng be-
baute in 1:1250. Dazu erstellten sie einen Uebersichts-
plan 1:10 000.

Das Vorgehen der Franzosen machte derart Schule,
dass fast alle europiiischen Staaten dem Beispiel
Frankreichs, besonders im Maf3stab 1:2500 mit Ueber-

sichtsplan 1:10 000 folgten. Selbst noch im Jahre 1858,

anlisslich der internationalen Konferenz iiber Kataster-
vermessung in Briissel, wurde der Mallstab 1:2500 ein-
stimmig durch 26 Delegierte von europiischen Staaten
als bestgeeigneter Katastermallstab empfohlen und
gleichzeitig auch der 10 000stel als der beste zugehérige
MaBstab fiir den Uebersichtsplan erklirt. Wir nehmen
vorweg, dass heute die Bediirfnisse stark gewachsen
sind. Der 1000stel ist der StandardmaBstab fiir den
Kataster geworden, und anstelle des 2500stel ist der
2000stel getreten, den man bereits gerne als Topoplan
mit Hohenkurven versieht, wihrend der 1000stel sozu-
sagen nie Hohenkurven aufweist, also eine reine
Grundrisskarte darstellt. Der 10 000stel ist als Ueber-
sichtsplan heute noch sehr gebriuchlich. Damit ist das
Wichtigste der modernen Katasterpline in bezug auf
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MaBstab bereits verraten, und wir wollen nun, vorerst
einmal am englischen Beispiel, etwas in die Tiefe
graben.

Auch die Englinder iibernahmen den franzs-
sischen, damaligen StandardmaBstab 1:2500 als Grund-
mabBstab fiir ihre Landespline. Sie hatten vorher ihren
Kataster mit 1:10 000 begonnen und sahen ein, dass
der Maf3stab zu klein war dafiir. Diesen 10 000stel be-
hielten sie nun neben den 1:2500stel als Uebersichts-
plan bei. In Stadtgebieten nahmen sie dann 1:1250
auf. Da die Englinder nicht im metrischen MaBstab
leben, muss man unbedingt immer die Beziehungs-
gleichheiten deutsch-englisch zur Hand haben. Fiir die
Pline lauten sie: 10 000 = 6 inch, 2500 = 25 inch und
1250 = 50 inch. Das Analoge fiir die Karten lautet:
25000 = 2,5 inch, 63 360 = 1 inch und 100 000 = 0,5
inch; all dies bloss soweit ihre MaBstibe hier in Mit-
leidenschaft gezogen werden.

Alle Planwerke wurden bei den Englindern in
den Rahmen der Landeskarten eingebaut; es wurde
zudem zum vorneherein bestimmt, wo 1:1250, 1:2500
und wo bloss 1:10 000 aufgenommen wird. Das ganze
Ding wurde also wie eine Karte aufgezogen und heute
setzt sich in Deutschland fiir solche Planwerke die
Bezeichnung Rahmenkarte durch, im Gegensatz zu
Inselkarten, wo jede Katastervermessung eines klei-
neren Gebietes auf sich selbst abgestellt bleibt.

Ein Charakteristikum dieser englischen Landes-
pline ist nun, dass sie sich glatt iiber die spezifischen
Bediirfnisse des Finanzers (land valuation, Steuer-
schitzung) und auch des Juristen (land registry,
Grundbuch) hinwegsetzen. Sie werden daher nicht Ka-
tasterpliine genannt, sondern segeln unter der Flagge
der «national plans»; wir iibersetzen das hier aber
lieber mit «Landesplinen». Der englische Vermesser
nimmt lediglich die sichtbaren Grenzen (Einfrie-
dungen und nicht die rechtlichen Grenzen auf.

Der Finanzer und der Jurist, jeder fiir sich, be-
nutzen die Landespline als Unterlage fiir ihre Zwecke,
miissen aber, wieder jeder fiir sich, im Felde zusiitz-
liche Aufnahmen machen. Zwischen den drei Aemtern
besteht naturgemiiss kalter Krieg, so eine Art Spott-
und Hohnkrieg. Der Vermesser lichelt iiber den Finan-
zer und iiber den Juristen, die beide natiirlich vermes-
sungstechnisch auf schwachen Fiissen stehen, und
er bringt bei jeder Gelegenheit den Antrag, dass er
die Arbeit des Finanzers und des Juristen in hezug
auf Plidne auch gleich in seinem Biiro vollziehen
wolle. Das ist sicher richtig, aber es ist sehr schwer,
einmal gezogene gesetzliche Schranken niederzureis-
sen. Zudem haben englische Landespline einen weitern
grossen Nachteil, der sie fiir Katasterpline ungeeignet
macht. Sie sind nimlich, was die Detailaufnahme an-
betrifft, ein rein graphisches Produkt. Das ist beson-



Abb. 1. Grundbuchplan 1:200; Vermessungsamt der Stadt Bern.

ders fiir einen Rechtskataster sehr ungiinstig. Das
Eigentumsrecht kann durch zahlenmissige Aufnahmen
viel besser geschiitzt werden. Vor allem kann ein ver-
lorener Plan oder Rechtszustand aus dem Zahlenmate-
rial jederzeit rekonstruiert und ferner kann, das Zah-
lenmaterial in Hénden, ein Plan in jedem beliebigen
Mafstab entworfen werden, was dann mehr wert ist als
eine photographische Vergrosserung oder Verkleine-
rung eines bestehenden Planes. Landespline, wenn sie
dem Juristen dienen wollen, miissen also von vorne-
herein in der Aufnahme schon als Rechtskataster dis-
poniert werden, oder es muss wenigstens eine Losung
gesucht werden, dass beides, der Rechtskataster und
der Landesplan aus den Aufnahmen entnommen wer-
den konnen. Das wiire sicher rationell. Die Pline als
solche sind inhaltlich reichhaltig, haben aber ausser
dem 10 000stel keine Hohenkurven. Moderne Landes-
aufnahmen zielen alle auf den Topoplan hin, d.h.
2000stel mit Hohenkurven. Dies ist eine Forderung der
Landesplanung und der Ingenieurpraxis im Tiefbau,
betrifft also den 2000stel als Landes- und nicht bloss
als Katasterplan. Dieser Blick ins napoleonische Frank-
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Abb. 2. Grundbuchplan 1:500; Vermessungsamt der Stadt Bern.
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Abb. 3. Grundbuchplan 1:1000; Vermessungsamt der Stadt Bern.

reich und nach England geniigt vollstindig, um nun
auch die schweizerischen Verhiltnisse diskutieren zu
konnen; da sieht es folgendermassen aus:

Der Mafstabsalat, der in den Kantonen vor Ein-
fithrung der eidgendssisch angeordneten Grundbuch-
vermessung im Jahre 1911 herrschte, wurde durch
diese Anordnung kaum beriihrt. Es wurde weiterhin
extrem auf Katasterpline hin disponiert und der Ge-
danke der Landespline wurde vernachlissigt. Die Ver-
hiltnisse #indern sich aber fortwihrend stark und
einer der eifrigsten Beniitzer der Pline ist der Lan-
desplaner. Dieser hitte gerne zusammenhingende, mog-
lichst einheitliche Plidne im selben Mafstab, also Ka-
tasterpline, die den Charakter von Landesplinen
haben. Unsere Vorschlige lauten nun so:

1. Grundrisspline (ohne Hohenkurven)

a) 1:200 fiir Altstadtsiedlungen
b) 1:500 fiir stidtische Gebiete

)
¢) 1:1000 StandardmaBstab fiir Katasterpline. Wer-
den heute bereits vom Planer verlangt!

Abb. 4. Grundbuchplan 1:2000; Vermessungsamt der Stadt Bern.
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Abb. 5. Uebersichtsplan .1:2500; Direction du Registre foncier,
Geneve.
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Abb. 6. Uebersichtsplan 1:5000; Kantonales Vermessungsamt,
Aarau.

Abb. 7. Uebersichtsplan 1:10000; Vermessungsamt der Stadt
Bern. y
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2. Héohenpline (mit Hohenkurven)

a) 1:2000 Topoplan (Leupin). Kommt in diesem MaB-
stab auch als reiner Grundrissplan vor. Sind Pline
in grosseren Mafstiben als 1:2000 als Grundriss-
pldne bereits vorhanden, so iibernimmt der Topo-
plan die Rolle des Uebersichtsplanes. Dann eriib-
rigt sich aber, hier einen 5000stel als Uebersichts-
plan zu erstellen, bloss um der Vorschrift zu ge-
niigen, wie es heute geschehen kann. Nur wenn. die
Technik es verlangt, sollte der 5000stel erstellt wer-
den.

b) 1:5000 Kommt auch als Grundrissplan vor. Als
offizieller Uebersichtsplan unerwiinscht; dies im
Gegensatz zur gegenwiirtigen Praxis.

¢) 1:10 000 Der klassische UebersichtsplanmafBstab.
Hat in der Regel keine Eigentumsgrenzen. In Alp-
gebieten aber fiihrt er eventuell Grenzen mit und
ist dann also zugleich Katasterplan. Moglichst
iiber das ganze eidgendssische Gebiet ausdehnen.

Fiir alle Plidne unter 1. und 2. ist in der Schweiz
bereits gesetzlich garantiert, dass sie einem Rechts-
kataster geniigen miissen. Alle Pline mdoglichst als
Rahmenkarte! Wenn der Originalplan Inselkarte ist,
was praktisch ist, soll wenigstens die Urpause Rahmen-
karte sein. Es sollten zum voraus, auf lange Sicht, die

‘MaBstabgebiete auf einer Karte eingezeichnet werden,

damit man eine Planung fiir diese Arbeiten besitzt
und man weiss, was man da erwarten kann bzw. be-
reits besitzt. Die Maflstablinien werden vermutlich
auch noch kartographische Bedeutung bekommen, in-
dem sie zugleich Linien der Aequidistanz-Aende-
rungen im selben Kartenmalstab sind. Beim Ueber-
sichtsplan 1:10 000 hat sich heute gliicklicherweise
endlich das Postulat der Rahmenkarte bereits durch-
gesetzt.

In den Abbildungen 1 bis 7 haben wir einige Bei-
spiele aus der laufenden Grundbuchpraxis heraus-
gegriffen. Abbildungen 1 bis 4 entsprechen durchaus
unserem MafBlstabprogramm. Was die Genfer in Abbil-
dung 5 machen, wiirde besser nicht mehr passieren; es
sollte ein 2000stel nicht ein 2500stel sein. Ebenso sollte
man im Interesse der Landespline Abbildung 6 ab-
schaffen und sich auf Topoplan1:2000 einstellen; der
Uebersichtsplan 1:10 000 spiiter, zusiitzlich. Auch
wenn der 2000stel aus 6konomischen oder andern
Griinden nicht erwiinscht ist, sollte man dennoch auf
1:5000 verzichten und bloss mit 1:10 000 operieren.

Obschon der Bund in der Maf3stabfrage der Kata-
sterpline die Befehlsgewalt nicht besitzt, sondern dies
Sache der Kantone ist, so sind unsere Vorschlige kei-
neswegs utopisch, denn das Vorschlagsrecht des Ver-
messungsdirektors geniigt. Die Planung aber sollte der
Bund durchfiihren.

Die Reproduktion der Planausschnitte erfolgt mit
Bewilligung der Eidgendssischen Vermessungsdirek-
tion in Bern.



	Landes- und Katasterpläne

